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AMT DER VORARLBERGER LANDESREGIERUNG 
Landhaus. A-6901 Bregenz 

Aktenzahl: PrsG-0551 Bregenz, am 4.8.1992 
(Bei Antwortschreiben bitte anführen, 

An das 
Bundeskanzleramt 
Ballhausplatz 2 
1014 Wien 
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Auskünfte: 
Dr. Bußjäger 

Tel. (05574)511 
Durchwahl : 2064 

Betrifft: 

Bezug: 

)i,;:n: ., /:I!,{. 10~ 

Entwurf eines BUndesgesetzes,~~ltungsstrafgesetz 
1991 durch BestinTTKJngen über das Gnadenrecht ergänzt wü-d; 
Stellungnahme 
Schreiben vom 11. Juni 1992, Zl. 601.468/10-V/2/92 

In den Erläuter-ungen zum übemittelten Entwurf wi rd angeführt, daß die Lan­

deshauptmänner-konferenz vom 29. November 1991 den einstinmi gen Besch 1 uß ge­

faßt habe, "es solle ein derartiges Gnadenrecht im Verwaltungsstrafverfahren 

eingeführt wer-den". Dies ist insoweit nicht völl ig zutr-effend, als ledigl ich 

Einverständnis erzielt worden war, daß die Bundesregier-ung zu er-suchen sei, 

Wege für die EinfW-,rung eines Gnadenrechtes im Verwaltungsstr-afverfahren mit 

dem Ziel zu untersuchen, dieses Gnadenrecht auch zu eröffnen. 

Gegen den übermittelten Entwurf bestehen schwerwiegende Bedenken. Die Formu-

1 ierung in § 52a Abs. 3, wonach bei Vorl iegen rücksicfltswürdiger Umstände 

rechtskräftig verhängte Strafen ganz oder tei l\-"eise nachgesehen oder- Frei­

heitsstrafen in Geldstrafen urrrgewandelt werden können, stellt eine Durch­

brechung des Rechtsstaatlichkeitspr-inzipes dat-. 

Gerade auch im Hinblick auf diesen Konflikt des Gnadenrechtes mit dem Prinzip 

der Rechtsstaatlichkeit [Klecatzky-Morscher weisen zutreffend darauf hin, daß 

"das Begnadigungsrecht in Gottesgnadentum der absoluten Monat-chie wurzelt" 

(Bundesverfassungsrecflt, 3. Auflage, Seite 391 unten)] stellt sich die Frage, 

ob nicht für die Scf-,affung eines solchen eine verfassungsrechtl i ehe Grundlage 
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erforderlich ist. Die im Entwurf vorgeseher~n Voraussetzungen für die Aüs""-

übung des Gnadenrechtes sind jedenfalls so ~angelhaft determiniert, daß sie 
darüber hinaus einer ausdrücklicr.-en verfassungsrechtlicr~n Grundlage 

fen, "\-';6 diese in Art. 65 Abs. 2 lit. c 8-VG für den Bundespräsidenten be-

steht c~~r 1n ei~~r frü~~ren Fassung des Art. 11 Abs. 5 B--VG üc€r die Ver=-

waltungsstrafsenate vors€sehen war. 

-8::; der Einführung el~~S 8egnadigungsr&~htes wäre inst:-esondere darauf zu 

achten, daß auss~schlossen wird, gerade 'die im Bereich Ver~Ja 1 tungs-

strafrechtes häufis~n Interventic1.tn schließlich zu eine.~ ~~hraufw~;d führen, 

der im Verhältnis zur durchschnittl ict-~n Schi4Jere der Verl"Jaltungsstrafen unan~ 

S~Tiessen ist. Es ist au·=h zu bea·::hten, da.~ das Begnadigungsre~ht dabei in 
seirp-n -praktischen AUSnirkungen auch eine G'lieehung der Unabhängigkeit der 
Verr/a 1 tungssenate c-scJeuten kann. Beispielsweise kc~nten bestimmte Entschei-=-
dungen -der VerrialtuIIgss6nate -durch 'eine regelrr~~ige nachträgliche 

c~s Gnac€nrschtes unterlaufen werden. 

Es "erscheint daher nicht angebracht, das 8~gnadigungsrecht bei särnt 1 i chen 
\;'er.·;a 1 tungsstrafen \./orzuse~-en. Es t-estünde närnl ich die r:::-oF",hr __ 1""",,1, , daß 
Gle;"chbehandlung der Bürger in Ver.";al tungsstrafsachen , die gerade durch 

"Ei nri chtung c-er Unab'1ängi s-en Verl-;a 1 tungssenate gestäi-kt v-;erden sollte, 
Sp i e 1 gesetzt \ .. ; i rd. 

die 
-J' "ule 

aufs 

"üc-er diese "grundsätzl ichen Bedenken hi"naus läßt der \'or1 ies-ende Ent\·;urf za.:'1l-=-

"reiche Fragen offen. L&d;glich c-eispielsweise seien ~Igeführt: 

o Kann auch dann, Strafverfügung oder ein Straferkenntnis 

der 88schuldigte von den R~8hts~ittel~öglich-

keiten "nicht Gebrauch ~actlt, Gnadenrecht ausgeübt v-Jerden? Können 

date i auch solehe Urnstände IIrücksichtswürdig" Sein, die im Instanzenzug 

geltend ge~acht hätten werden können? 

o des GJadenr~=hts zeitlich unt€fristet erfols-en? 

sie auch noch erfolgen, nachde~ die Strafe bereits bezahlt \-iorden ist? 

C-enügt es, ,,;enn rücksichtswürdige Umstände lans-e Zeit nach der 

rechtskräftigen Bestrafung entster.~n? 

o Welcr~ Stellung hat eir~ va" Beschuldigten verschieder.€ Partei des Ver-

\-ia ltungsstrafverfahrens (bei spie 1 sHei Se Landssart-e i tsarnt nach 

l·,us 1 ändert-eschäft i gungsgesetz; \191. auch § 51 b VStG)? 
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o Wie erfolgt die Erledigung im Falle einer Begnadigung? Mit Bescheid und 

nach Durchführung eines förmlichen Verfahrens nach dem AVG bzw. VStG? 

o Es fällt auf, daß abweichend vom § 187 des Finanzstrafgesetzes, der nach 

den Erläuterungen des Entwurfes das Vorbild für die getroffene Regelung 

darstellt, kein Antrag bzw. Ansuchen des Bestraften erforderlich ist. 

Ebenso besteht abweichend von der genannten Bestimmung des Finanzstraf­

gesetzes nicht die Möglichkeit, dem Eigentümer einer verfallenen Sache 

diese Sache nur gegen Leistung eines Geldbetrages freizugeben. 

Aus den angeführten Gründen wird der Entwurf von Vorarlberg abgelehnt. Es 

werden Jedoch folgende Vorschläge erstattet: 

Es sollte geprüft werden, 

o ob in einer verfassungskonformen Weise nach einer ergangenen rechtskräf­

tigen Entscheidung Strafen aufgrund besonderer Umstände, wie beispiels­

weise einer unverschuldeten wesentlichen Änderung der finanziellen Ver­

hältnisse des Beschuldigten, herabgesetzt werden können, 

o ob eine Einschränkung der "Begnadigungsrechte" auf verhängte Freiheits­

strafen zweckmäßig erscheint. 

Der vorliegende Entwurf wird zum Anlaß genommen, auf die Änderungsvorschläge 

zum AVG und zum VStG hinzuweisen, welche die Konferenz der Vorsitzenden der 

Unabhängigen Verwaltungssenate ausgearbeitet und dem Bundeskanzleramt-Ver­

fassungsdienst vorgelegt hat, die von der Vorarlberger Landesregierung für 

jedenfalls diskussionswürdig betrachtet werden. 

Für die Vorarlberger Lan 

Dr. Guntram Lins, Landesrat 
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a) Alle 
Vorarlberger National- und Bundesräte 

b) An das 
Präsidium des Nationalrates 

1017 Wie n 
(25-fach) 

im Sinne des Rundschreibens des Bundeskanzleramtes vom 
24. Mai 1967, Zl. 22.396-2/67 

c) Herrn Bundesminister für 
Föderalismus und Verwaltungsreform 
Jürgen Weiss 

Ballhausplatz 2 
1014 Wie n 

d) An das 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 

1010 Wie n 

e) An alle 
Ämter der Landesregierungen 
zHd. d. Herrn Landesamtsdirektors 

f) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 

1014 Wie n 

g) An das 
Institut für Föderalismusforschung 

6020 I n n s b r u c k 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Vorarlberger Landesregierung: 
Der Landesamtsdirektor: 

Dr. B r a n d t n e r 

F.d.R.d.A. 
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